
Gemeinde Oberschöna 
Mit den Gemeindeteilen Oberschöna, Wegefarth, Kleinschirma, 

Bräunsdorf und Langhennersdorf im Landkreis Mittelsachsen 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beschlussvorlage Nummer:                            280/07-2023 

Bürgermeister Datum: 05.07.2023 

Gerhardt, Rico Wiedervorlage:  

 Aktenzeichen:  

 Bezug-Nummer:  

 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Gemeinderat 06.07.2023 öffentlich beschließend 

Gemeinderat 13.07.2023 öffentlich beschließend  

 

Betreff: 

Außerplanmäßige Auszahlung für den Ersatzneubau der Brücke in Oberschöna,  
Dorfstraße 34 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberschöna beschließt die außerplanmäßige Auszahlung 
für den Ersatzneubau der Brücke bei der Dorfstraße 34 in Höhe von ca. 300.000,00 EUR. 
 
Sachverhalt 

Die Brücke bei der Dorfstraße 34 in Oberschöna ist seit Jahren baufällig. Es wurde bereits 
die mögliche Tonnage begrenzt. 
Die Maßnahme wurde mehrfach im Haushaltsplan aufgenommen. Da es jedoch bisher 
noch keine Fördermittel bewilligt gab, wurde die Maßnahme immer wieder verschoben.  
 
Für dieses Jahr wurden der Gemeinde Oberschöna Fördermittel in Höhe von 85.650,00 € 
für dieses Projekt bewilligt. 
Für die Umsetzung der Maßnahme ist damit ein Beschluss für die außerplanmäßige 
Auszahlung notwendig. 
 



 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

Haushaltsjahr 2023  

 IST PLAN 

Kostenstelle        63001 63001 

Kostenträger   5410101 5410101 

Sachkonto         
 

031101 Zugang 
Brücken/Tunnel/ing.baul. 
Anlagen (Aufbau)  
                   278.331,12 EUR 

031101 Zugang 
Brücken/Tunnel/ing.baul. 
Anlagen (Aufbau)  
                        0,00 EUR 

 422120 – Planungs- und 
Sachverständigenkosten 
               ca. 20.000,00 EUR 

 

Invest-Nr: I63001-29 I63001-29 

Fördermittel Einnahme: 
                   85.650,00 EUR 

 

Überplanmäßige 
Auszahlung: 

 
           ca. 300.000,00 EUR 

 

 
Auswirkungen 2023 und Folgejahre 

 
Aufwendungen (jährlich/wiederkehrend):   
- erhöhte Abschreibungen (Nutzungsdauer 80 Jahre) 
- weitere Betriebskosten ändern sich nicht 
 
 


